
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

In diesem Jahr findet wiederum die Landwirtschafts-         
kammerwahl statt. 

 
Alle Wahlberechtigten für diese Wahl erhalten 
rechtzeitig eine schriftliche Verständigung.    

  
 
 
 
 

 

Wie schon in den letzten Jahren findet auch heuer wiederum die Aktion 
 

 

 
 
 

in unserer Gemeinde statt. 
 

Eingeschlossen in diese Aktion sind alle 40- bis 80-jährigen MitbürgerInnen. 
 

In der Kalenderwoche 8 vom 20.02. – 26.02.2023 erhalten diese Personen den Probebehälter 
samt Gebrauchsanweisung und einem ausführlichen Informationsschreiben der Gemeinde. 
 

Die Proben sollten in der Zeit vom 06.03.-17.03.2023 vorgenommen werden. 
 

Die Probenbehälter werden in der  
Kalenderwoche 10 + 11 vom 06.03. - 17.03.2023 
im Gemeindeamt gesammelt – d.h. die Proben 
sind in diesem Zeitraum im Gemeindeamt  
abzugeben. 

 

Die Übergabe an die Gemeindeärztin erfolgt laufend nach 
Einlangen der Proben.  
 

Natürlich steht es jedem frei an der Aktion teilzunehmen. 
 

Im Sinne der persönlichen Gesundheitsvorsorge wird jedoch die Teilnahme 
ausdrücklich empfohlen. 

 

GEMEINDE 
Deutsch Schützen – Eisenberg  

Höll – Edlitz  - St. Kathrein 
     

                                      

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

An einen 
Haushalt 

 
 

Jahrgang 

2023 

2. Stück 
 

 

Ausgegeben  
10. Feber 

  2023  

 

 

A - 7474 
    Deutsch -Schützen 

        Untere Hauptstr. 24  

 
Kontakt: 

 
Tel: 03365/2225 
Fax: 2225 – 4 
 

 
post@deutsch-

schuetzen-

eisenberg.bgld.gv.at 

„Burgenland gegen Dickdarmkrebs“ 

Dickdarmkrebs - Vorsorgeaktion 

Landwirtschaftskammerwahl 26.03.2023 

https://www.google.at/imgres?imgurl=http://burgenland.orf.at/static/images/site/oeka/20111146/darmkrebsvorsorge_test.5019447.jpg&imgrefurl=http://burgenland.orf.at/news/stories/2509362/&docid=l5razg3aAnxD8M&tbnid=KZS7pVRtOn79IM:&w=472&h=266&ei=5ELiUre3MqOl0QXmsYD4CQ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 
 

 
Rückblick 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs (Sa. 21. und Sa. 28. Jänner 2023)! 

Sehr pointiert und spannend war der 16-stündige Erste-Hilfe-Kurs, den alle Teilnehmer:Innen 
erfolgreich abgeschlossen haben. Trotz dieses ernsten Themas standen der Spaß und das 
gemeinsame Miteinander im Vordergrund. Alle Anwesenden haben diesen Kurs mit einem 
positiven Gefühl und geballtem Wissen verlassen. 
Der Kurs wurde von Claudia Mayr (Lehrbeauftragte Rotes Kreuz) geleitet, die uns den Stoff 
mit Enthusiasmus und Freude beigebracht hat. 
 

 
Von links nach rechts: 
 
Stehend: Martin Taschler, Brigitte Horvath, Sabine Laczko, Christine Horvath, Jennifer Seper, 
Sonja Kröpfl, Irene Grabler, Sonja Posch, Sonja Poller, Lea Augustin, Tobias Augustin, Johann 
Augustin, Ervin Begany 
Hockend: Sonja Haslinger, Regina Halper, Claudia Mayr, Monika Holzgethan 
Die Rettung benötigt bis zu unserer Gemeinde ca. 20 Minuten. Aus diesem Grund freuen wir 
uns sehr, dass wir nun einige zusätzliche ausgebildete Lebensretter (registriert über das 
Rote Kreuz – Team Österreich) vor Ort haben. Sie werden bei einem Notfall vom Roten Kreuz 
alarmiert, und können bis zum Eintreffen der Rettungskräfte schnell erste Hilfe leisten. 
Da dieser Kurs großen Anklang gefunden hat, wird ein weiterer 16-stündiger Erste-Hilfe-Kurs im 
nächsten Jahr angedacht. Interessenten können sich gerne jederzeit bei Reinhard Posch 
(0664/2732181) oder Sonja Haslinger (0699/17191072) melden (gerne auch per WhatsApp). 

 
 

  

 

 

Richtlinien des Burgenländischen Müllverbandes für die abgabenrechtliche Behandlung 

von Sozialfällen 

Beitragspflichtige sind grundsätzlich die Grundstückseigentümer. 

Miteigentümer schulden die Beiträge zur ungeteilten Hand.  

Der Müllbehandlungsbeitrag kann auf Antrag des(r) Beitragspflichtigen ganz oder zum Teil 
nachgesehen werden, wenn die Einhebung nach der Lage des Falles unbillig wäre. 
Eine Unbilligkeit wird dann angenommen, wenn die Einhebung des Beitrages die Existenz des(r) 
Beitragspflichtigen oder seiner Familie gefährdet. 
 
 
 

Bgld.Müllverband 

Rotes Kreuz Burgenland 



 

A. GÄNZLICHE NACHSICHT VON MÜLLBEHANDLUNGSBEITRÄGEN BEI BESONDEREN 
HÄRTEFÄLLEN 

 

 Voraussetzungen für diese abgabenrechtliche Maßnahme sind:  

• Antrag des(r) Beitragspflichtigen. 

• Besondere Notlage des(r) Beitragspflichtigen muss nach eingehender Überprüfung der 

Vermögens-, Familien- und Einkommensverhältnisse durch den BMV erwiesen sein. 

• Das Gesamteinkommen der im Haushalt des(r) Beitragspflichtigen lebenden Personen darf 

die Richtsätze des BMV nicht übersteigen. 

 Die Richtsätze des BMV betragen ab 1.1.2023  

• EINPERSONENHAUSHALT Nachsicht des Müllbehandlungsbeitrages........... € 619,00 

• ZWEIPERSONENHAUSHALT Nachsicht des Müllbehandlungsbeitrages........ € 935,00  

Leben im Haushaltsverband unversorgte Kinder, so erhöhen sich die Richtsätze pro Kind um 

10,7 % des Richtsatzes für Einpersonenhaushalte. Bei Lehrlingen erhöhen sich diese Richtsätze 

um weitere € 121,00 pro Lehrling. 

 

  
 

B. TEILWEISE NACHSICHT DES MÜLLBEHANDLUNGSBEITRAGES FÜR AUSGLEICHS 
ZULAGENEMPFÄNGER 

 

Sind die Voraussetzungen nach A. nicht gegeben, so kann bei Zutreffen der folgenden 

Voraussetzungen wenigstens ein Teil des Müllbehandlungsbeitrages durch 

Abschreibung nachgesehen werden. 

• Antrag des(r) Beitragspflichtigen. 

• Beitragspflichtige(r) ist(sind) Empfänger einer Ausgleichszulage gemäß den 

sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen. 

• Beitragspflichtige(r) ist(sind) entweder alleinstehend oder lebt(en) im gemeinsamen 

Haushalt mit Personen, deren berücksichtigungswürdiges Einkommen 43 % des 

Ausgleichszulagen-Richtsatzes für Alten-, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension nicht 

übersteigt. 

• Leben Ehegatten im gemeinsamen Haushalt, ist für die Prüfung der Voraussetzungen um 

teilweise Nachsicht der Ehepaar-Richtsatz heranzuziehen. 

• Die Vermögens-, Familien- und Einkommensverhältnisse des(r) Beitragspflichtigen und 

aller im Haushalt lebenden Personen rechtfertigen die teilweise Beitragsnachsicht. 

 

Treffen diese Voraussetzungen zu, kann den Beitragspflichtigen ein Drittel des jährlichen 

Müllbehandlungsbeitrages durch Abschreibung nachgesehen werden. 
 



 
 
 

112 - Euronotruf 

Ob Feuer, Überfall oder Unfall – in einer Notsituation stehen uns 
die Notrufnummern 112, 122, 133 oder 144 zur Verfügung.  Aber 
auch im Bereich der Notrufübermittlung bieten technische und 
gesellschaftliche Veränderungen neue, zusätzliche Möglichkeiten: 
 

• das Handy - fast überall das wichtigste Instrument zur 
Notrufübermittlung 

• der Euro-Notruf 112 steht in allen Notsituationen zur 
Verfügung - Verbindung zur nächsten Einsatzstelle in 
Österreich sowie in jedem EU-Land 

 
Notruf vom Handy:  

• Der Euro-Notruf 112 hat immer höchste Priorität! Der Euro-Notruf 112 wird von 
den Mobilfunkanbietern sofort erkannt und mit höchster Priorität behandelt. 

• Der Euro-Notruf sucht sich das stärkste Netz. 
• Der Euro-Notruf 112 funktioniert von jedem Handy. 
• Der Euro-Notruf 112 funktioniert ohne PIN-Code. Eintippen des Euro-Notruf 

112 statt des PIN-Codes bringt den Vorteil, dass sich das Mobiltelefon automatisch 
das stärkste Netz sucht. 

• Der Euro-Notruf 112 funktioniert auch ohne SIM-Karte. Das Mobiltelefon muss 
nur eingeschaltet werden, um den Euro-Notruf 112 zu wählen. Der Euro-Notruf 
112 ist kostenlos, er kann in allen Ländern der europäischen Union auch ohne 
Guthaben abgesetzt werden. 

 
Sehen sie dazu in der Gebrauchsanweisung ihres Mobiltelefons nach. Ein kurzer Blick in die 
Anleitung kann im entscheidenden Moment Leben retten. Und - vergessen Sie nicht, den Akku 
aufzuladen! 
       

      Die Schoagabühne 
Theatergruppe Eisenberg an der Pinka  

 

 

„Die Keuschheits-Allianz“ 
Schwank in 3 Akten von Erwin Guffler und Jürgen Gode 
 

 

 Samstag,  18. März 2023   19.30 Uhr 

 Sonntag,  19. März 2023   17:30 Uhr     
   
 Freitag,   24. März 2023   19.30 Uhr 

 Samstag, 25. März 2023   19.30 Uhr   
___________________________________________________________________________________              

INFOS:  Kartenpreis 10,00 Euro (Kinder bis 10 J. frei, von 10 – 14 € 5.-) 

Vorverkauf, Reservierung und Information: Gemeindeamt 03365/2225 oder 0664/4344224 
  per Mail: tourismus@eisenberg.at  Information: www.eisenberg.at 

„Ente gut – Alles gut“ 
Schwank in 2 Akten 

 

von Wolfgang Binder 

Zivilschutzverband Burgenland 

mailto:tourismus@eisenberg.at
http://www.eisenberg.at/

